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§ 84b ASVG Nahtstellenmanagement
 ASVG - Allgemeines Sozialversicherungsgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 23.01.2025

§ 84b.

Die Bundesministerin für Gesundheit und Frauen kann zur Sicherstellung eines dem Stand der medizinischen

Wissenschaft entsprechenden Behandlungsprozesses eines Krankheitsbildes für den Übergang zwischen einer

Anstaltsp4ege und einer Krankenbehandlung Kriterien festlegen, die unter Beachtung von ökonomischen Grundsätzen

und den Erfordernissen einer einheitlichen Qualitätssicherung insbesondere beinhalten:

1. 1.den Informationsaustausch über die medizinischen Behandlungsdaten,

2. 2.die verantwortlichen Leistungserbringer/innen sowie

3. 3.die Bestimmung über geeignete Koordinationsformen für den gesamten Behandlungsprozess eines

Krankheitsbildes.
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